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ACHTUNG bei "stellvertretender Abmeldung" 

 

Sehr geehrte Sportfreunde, 

 

derzeit erleben wir leider wieder viele "stellvertretende" Abmeldungen durch die aufnehmenden Vereine, 

die zu Beschwerden über "ungewollte" Auswirkungen führen. 

 

Daher nochmals das Wichtigste zur "stellvertretenden" Abmeldung durch den aufnehmenden Verein in 

Kürze: 

• Eine durchgeführte "Abmeldung durch den aufnehmenden Verein" beendet sofort die aktuelle 

Spielerlaubnis beim bisherigen Verein. Die Spielerlaubnis läuft also entgegen der scheinbar weit 

verbreiteten Fehlvorstellungen weder „bis zum Saisonende“ weiter, noch bleibt sie „bis zum Ablauf von 

14 Tagen“ bestehen – die Spielerlaubnis wird durch die Abmeldung sofort mit dem "Absenden" im 

DFBnet beendet! Es steht noch ein Pokal-Endspiel aus? Nicht mehr spielberechtigt! Übermorgen 

entscheidendes Meisterschaftsspiel? Nicht mehr spielberechtigt! Relegationsspiel? Nicht mehr 

spielberechtigt! Wir bekommen viele Vorschläge, das zu ändern, die wir auch gerne weitergeben an die 

zuständigen Stellen - aber für jetzt ist es so, wie gerade beschrieben. 

 

• Es sollte daher im Sinne des FairPlay gegenüber dem Spieler/der Spielerin und dem bisherigen Verein 

darauf geachtet werden, diese Abmeldungen nicht zu früh durchzuführen, wenn beim bisherigen 

Verein noch Spiele der Saison 2024/2025 auszutragen sind. 

 

• In Zweifelsfällen stimmt Euch bitte mit dem/der jeweiligen Spieler/in oder dem anderen Verein ab, wann 

die Spiele "durch" sind. Wir wollen niemanden bevormunden und können Euch die Entscheidung über 

den Zeitpunkt auch nicht abnehmen. Der Zeitpunkt eines Wechsels kann von uns nicht auf "Sinn" 

geprüft werden, das müssen die Beteiligten selbst. Die Spielerseite hat es auf dem Formular 

unterschrieben, dass der Wechsel mit "stellvertretender" Abmeldung durchgeführt werden soll, der 

aufnehmende Verein hat es (mehrfach) im Rahmen der Dateneingabe zu bestätigen, dass alles so 

richtig ist - also sind es korrekte, gültige Anträge und Abmeldungen, wenn sie bei uns ankommen. 

Barsinghausen, 06.05.2025 
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Bezüglich der Funktionsweise und Wirkungen sind die Regelungen der Spielordnung eindeutig und 

jedenfalls in dieser Hinsicht auch seit Jahren unverändert (§§ 6, 6a NFV-SpO). 

 

• Wenn eine Spielerin/ein Spieler die Kontrolle zu 100% in der eigenen Hand behalten will, muss sich 

der/die Spieler/in selbst beim bisherigen Verein abmelden und nicht den neuen Verein damit 

beauftragen. Ohne schriftliche Vollmacht (der Spielerseite) gibt es keine stellvertretende Abmeldung 

durch den aufnehmenden Verein. Die eigene Abmeldung durch die Spieler/innen (bzw. Eltern) beim 

bisherigen Verein ist selbstverständlich nach wie vor möglich. Wer die "Stellvertretende" trotzdem 

nutzen möchte / nutzen lässt, setzt auch selbst eine Ursache für das, was dabei herauskommt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Niedersächsischer Fußballverband e. V. 
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Oliver Eggers Michael Gastell Tomasz Zelazinski Steffen Viet 


